
Smart Cities Projektmonitoring:

Ergebnis- &  
Wirkungspapier 

Projektkurztitel

Projektlangtitel

Stadt/Bundesland TT/MM/JJJJ

zuletzt aktualisiert am:

Smart Cities Demo – 12. Ausschreibung 2020

W
eb

-I
nf

or
m

at
io

n
La

uf
en

de
 A

kt
ua

lis
ie

ru
ng

Ergebnis- & Wirkungspapier
Projekt-

edne 

Start- & Planungspapier

Aufgaben-
gnullets 

Jährliche Präsentationen der sich entwickelnden Ergebnisse

Projektstart Indikatorentwicklung Indikatormessung

Indikatoren

Ziele

Finale Indikator-
negnussem 

Erzielte
Wirkungen

Maßnahmen

Zielverfolgung

Zwischenpapiere
Maßnahmen-

gnuztesmu 

Indikator-
negnussem 

Projekt-
änderungen



Smart Cities Projektmonitoring – Er ungspapier – 12. AS 2020

Ergebnis- &  
Wirkungspapier

Das Ergebnis- & Wirkungspapier wird vom Projektteam 

einmalig bei Projektende erstellt und an den Klima- 

und Energiefonds übermittelt. Die Fragen beziehen 

sich auf die gesamte Durchlaufzeit und gliedern sich 

in Fragen zur Durchführung sowie zu den Projekt

resultaten. Es ersetzt den publizierbaren Endbericht 

und wird auf der Website der Smart Cities Initiative 

des Klima- und Energiefonds veröffentlicht.

1gebnis- & Wirk
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Fragen Projektdurchführung 

1. Wie genau stellte sich die Ausgangssituation bei Beginn des Projektes dar?

Beschreiben Sie bitte, wie sich die Aufgabenstellung in das konkrete projektrelevante 
Umfeld einfügt (Projektteam, administratives Umfeld der beteiligten Gemeinde(n), 
soziale Dynamik zwischen den Beteiligten, konkrete Bedingungen vor Ort etc.).

max. 600 Worte



2. Was musste aufgrund der Ausgangssituation unternommen werden,
um die geplanten Maßnahmen zu implementieren?

Beschreiben Sie bitte für jede der geplanten Maßnahmen die Umsetzungsaktivitäten. 
Sollten Sie zwei oder mehrere Maßnahmen zusammenfassen und gemeinsam 
erläutern, erklären Sie bitte, warum das sinnvoll ist.

max. 600 Worte
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3. Welche der geplanten Maßnahmen konnten umgesetzt
werden und welche nicht?

Bitte beschreiben Sie die Umsetzungsaktivitäten kurz. Was war förderlich  
für die Umsetzung? Welche Hindernisse haben eine Realisierung verhindert?

max. 400 Worte
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4. Was hat sich im Projekt, im Projektteam und im Umfeld sonst noch
ereignet, das sich auf die Projektumsetzung ausgewirkt hat?

Beschreiben Sie bitte alle umsetzungsrelevanten Bedingungen und Ereignisse,  
die bei Ausgangsituation und Maßnahmeneinsatz noch nicht angesprochen wurden.

max. 200 Worte
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5. Wie musste die Projektplanung aufgrund
der Umsetzungserfahrungen geändert werden?

Bitte beschreiben Sie alle durchgeführten Änderungen in der  
Projektplanung hinsichtlich Zeit, Leistungen, Kosten und Ressourcen.

max. 400 Worte
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Fragen Projektresultate 

1. Welche der geplanten Wirkungsziele wurden mit Abschluss
des Projekts tatsächlich verfolgt bzw. erreicht?

Beschreiben Sie bitte sowohl die ursprünglich geplanten und damit intendierten 
Wirkungen, als auch die nicht intendierten Wirkungen, die mit Abschluss des 
Projekts tatsächlich eingetreten sind.

max. 300 Worte
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2. Wie wird sich die Situation realistischer Weise darstellen,
wenn das Projekt alle seine Wirkungen entfaltet hat?

Bitte beschreiben Sie, welche Wirkungen Sie nach Abschluss des Projekts erwarten 
und erläutern Sie, welche der erwarteten Wirkungen intendiert (Zielwirkungen) und 
welche ursprünglich nicht intendiert waren.

max. 300 Worte
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3. Wie weit lassen sich bestimmte, geplante Zielwirkungen auf
einzelne der durchgeführten Maßnahmen zurückführen?

Beschreiben Sie bitte den Zusammenhang zwischen einzelnen Maßnahmen oder 
Maßnahmenkombinationen und den erzielten Wirkungen: Auf welche Weise konnten 
die Wirkungen erzielt werden? Was war davon intendiert und was nicht? Welche 
Maßnahmen haben nicht funktioniert und warum?

max. 300 Worte
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4. Wie schlagen sich die erzielten Wirkungen
in den gewählten Indikatoren nieder?

Bitte geben Sie für jeden Ihrer Indikatoren die Werte an, die Sie im Laufe 
des Projekts (Zwischenpapiere) und zu seinem Abschluss gemessen haben 
und interpretieren Sie die Ergebnisse. Verwenden Sie dazu die Resultate, 
die Sie im Papier „Zielindikatoren-Matrix“ für Ihr Projekt erarbeitet haben.

max. 400 Worte
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5. Welchen Beitrag hat das Projekt zu den Programmzielen
des Förderprogramms Smart Cities Demo geleistet?

Bitte erklären Sie, wie sich die durch das Projekt erzielten Wirkungen  
(Wirkungen zum Projektabschluss und für danach erwartete Wirkungen) 
auf die Programmziele von Smart Cities Demo – Living Urban Innovation 
ausgewirkt haben bzw. auswirken werden.

Beitrag zum Programmziel „Forschungsergebnisse in die Praxis überleiten“: max. 200 Worte

Beitrag zum Programmziel „Experimentierräume in der realen Stadt schaffen“: max. 200 Worte
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Beitrag zum Programmziel „Kommunalen Mehrwert generieren und Klimawirkung erzielen“: max. 200 Worte
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6. Was lässt sich aus der Durchführung des Projektes lernen?

Beschreiben Sie bitte Ihre Lernerfahrung bezüglich jeder ursprünglich geplanten 
Maßnahme und des gesamten Maßnahmenportfolios sowie bestimmter Maßnahmen-
kombinaten innerhalb des Portfolios, wenn das für Ihr Projekt relevant war. Sie können 
nach Stakeholdern bzw. Akteuren differenzieren.

max. 400 Worte

Smart Cities Projektmonitoring - Ergebnis- & Wirkungspapier 12. AS 2020 

Smart Cities Projektmonitoring - Ergebnis- & Wirkungspapier 12. AS 2020 



14

7. Was würden Sie heute anders machen?

Erklären Sie bitte, was Sie vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen bei der 
Projektplanung und -durchführung anders machen würden, wenn Sie Ihr Projekt 
neuerlich durchführen könnten (Ziele, Maßnahmen, Maßnahmenumsetzung, 
Projektteam, Partner, Budget).

max. 400 Worte
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8. Welchen Nutzen haben Sie aus dem Smart Cities
Projektmonitoring gezogen?

Bitte stellen Sie dar, auf welchen Ebenen der Prozess des Monitorings sowie 
die Zielindikatoren-Matrix mit der Bestimmung und Messung der Programm-, 
Output- und Wirkungsindikatoren Nutzen gestiftet hat.

max. 400 Worte
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	Text Field 32: SmallWind4Cities
	Text Field 33: Enabling SWP Systems to contribute to a resilient and sustainable future Energy Systems
	Text Field 34: Wien
	Text Field 35: 01.07.2025
	1: 
	1: Das Projektkonsortium bestand aus FH Technikum Wien (Forschungseinrichtung für Kleinwindkraft), Bluepower (Kleinwindkrafthersteller), Dipl. Ing. Hans Banzhaf (Statiker mit Fokus auf Kleinwidnrkaft), Tulln Energie (Energieversorger), im-plan-tat (Planungsbüro) und Sonnenplatz Großschönau (Gemeinde). Bei den Partnern FH Technikum Wien, Dipl. Ing. Hans Banzhaf und Bluepower waren die im Projekt adressierten Probleme wie Genehmigungshürden, wenig Sichtbarkeit der Technologie bzw. unbekannte Akzeptanz und ungenaue Standortbewertungen bereits bekannt. Jedoch gab es dafür noch keine konkreten Lösungsvorschläge. Der Vertrieb von Anlagen war im Gange, jedoch wurden oftmals keine Standortbewertungen durchgeführt und die Genehmigungen fanden oftmals abseits von besiedelten Gebieten statt. Beispielsweise war laut Aussage des Herstellers Bluepower  Österreich nicht deren Hauptmarkt, da die Genehmigung hier mit hohen Auflagen behaftet ist.

Genehmigungsverfahren: Die wesentlichen Hürden waren eine oftmals uneinheitliche Abwicklung der Genehmigungen, trotz Vorhandenseins eines Genehmigungsleitfadens. Ebenfalls war bekannt, dass zum Beispiel die laut Leitfaden vorgegebene Regelung zu Vereisung in vielen Fällen zu großen und nicht umsetzbaren Abständen führt. Das Planungsunternehmen im-plan-tat, der Kleinwindkrafthersteller Bluepower und die Gemeinde Großschönau waren hierfür optimale Partner, da diese den Parteien in einem klassischen Genehmigungsverfahren entsprachen. Es haben sich jedoch auch Probleme zwischen Gemeinden und Kleinwindkrafthersteller ergeben, da durch die hohen Auflagen, der Hersteller nicht in der Lage war alle Dokumente zeitgerecht zu liefern. Schlussendlich hat auch die Insolvenz der Firma Bluepower zu Verzögerungen in der Umsetzung beigetragen.

Standortbewertung: Diese Aufgabenstellung wurde hauptsächlich von der FH Technikum Wien abgedeckt und war Entscheidungskriterium für die Standortwahl. Hierbei gab es keine wesentlichen Schnittstellen mit den Partnern.

Akzeptanz: Die Umfragen zur Akzeptanz haben hauptsächlich die FH Technikum Wien betroffen, da hier die Kompetenzen im Unternehmen vorhanden waren. Für die Schallbefragung ist jedoch ein Standort mit Kleinwindkraftanalge nötig. Der Partner bzw. die Gemeinde Sonnenplatz Großschönau war hierbei sehr kooperativ und hat den Standort für die Umfragen angeboten.

	2: Vereinfachung des Genehmigungsverfahren: Hierfür wurde an sechs Standorten eine Kleinwindkraftanlage geplant, genehmigt und installiert und das Genehmigungsverfahren begleitet. Dabei konnten die Hürden, welche speziell bei der Genehmigung auftraten protokolliert und analysiert werden. Anhand der Erfahrungen an den Standorten, welche stark unterschiedlich ausfielen, konnte in einem Workshop ein neues Konzept einer Genehmigung erarbeitet werden. Dabei wurden jedoch stets die sicherheitsrelevanten Aspekte berücksichtigt. Dabei wurde speziell auf die Aspekte Vereisung, Anzeigepflicht von Mikroanlagen und Raumordnungszonen eingegangen. Aspekte eines transdisziplinären Kriterienkatalogs wurden ebenfalls in die vereinfachte Version eingearbeitet. Das neue Konzept wurde dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie vorgelegt, um eine Änderung des Genehmigungsablaufs zu beantragen.

Vereinfachte Standortbewertung: In der Ausgangslage wurden die Standorte bzw. deren Windpotenzial mit einem ersten Konzept, basierend auf Kartenmaterial bewertet. Nach der erfolgreichen Genehmigung wurden die Anlagen vor Ort installiert und eine Windmessung am Mast der Anlage installiert. Die Messdaten dienten der Validierung des Konzepts bzw. zu einer Verbesserung des Konzepts für exaktere Ergebnisse. Das vereinfachte Konzept wurde auch als ergänzender Punkt im vereinfachten Genehmigungsverfahren hinzugefügt. Damit soll verhindert werden, dass Kleinwindkraftanlagen an Standorten mit geringem Windpotenzial aufgestellt werden.

Identifikation von Akzeptanzkriterien: Wesentliche Kriterien für eine erfolgreiche Projektierung einer Kleinwindkraftanlage wurden aus Vorprojekten gesammelt und in einem Expert:innen-Workshop erarbeitet. Des Weiteren wurde der Kriterienkatalog auch im Zuge einer Umfrage zur Akzeptanz der Technologie mit über 1000 Personen um weitere Aspekte erweitert. Aus dieser Sammlung von Kriterien wurde ein erster Kriterienkatalog erstellt. Die Relevanz der Kriterien (z. B. finanzielle Anreize, Ortsbild, lokale Wertschöpfung, Störung durch Schall, positive Ökobilanz, etc.) wurde im Verlauf der Genehmigungsverfahren bzw. anhand der beteiligten Unternehmen/Personen nochmals bewertet. Der finale Kriterienkatalog dient Gemeinden, Planer:innen und Hersteller:innen als Leitfaden für einen reibungslosen Projektablauf.

	3: Ursprünglicher Projektplan: 
Bei Projektstart war geplant, dass 4 Standorte eine fix installierte Kleinwindkraftanlage bekommen und mit einem mobilen Anhänger mind. 6 Standorte für jeweils 3 Monate besetzt werden, um Bewusstsein für die Technologie zu fördern und einen vereinfachten Genehmigungsleitfaden zu testen. Die Insolvenz des Partners Bluepower am 2.3.2023 (Projektstart: 1.9.2021), welcher die Anlagen bereitstellte, ermöglichte diesen Plan aus finanzieller Sicht jedoch nicht mehr. Durch die Insolvenz konnten bezüglich Anlageninstallationen und Genehmigungsverfahren in den ersten zwei Projektjahren keine Hauptziele erreicht werden. Daher wurde mit dem bestehenden Budget ein neuer Plan erstellt, welcher zu den gleichen Ergebnissen führen soll.

Genehmigungsverfahren:
Für das Konzept eines vereinfachten Genehmigungsverfahrens, wurden anschließend 6 fixe Standorte genehmigt und installiert. Darunter fallen Sonnenplatz Großschönau, Wien ENERGYbase, EcoPlus Wr. Neudorf, Tulln, ASFINAG Autobahnmeisterei Inzersdorf, Teesdorf Feuerwehr, TierQuarTier Wien. Drei der genanten Standorte wurden extern begleitet und für das Projekt verwendet. Dabei konnte in Großschönau keine 100%-ige Genehmigung erlangt werden. In Tulln wurde zwar vollständig genehmigt, jedoch konnte aufgrund von Unklarheiten bei den Eigentumsverhältnissen nicht installiert werden. Im TierQuarTier in Wien musste die Anlage aus organisatorischen Gründen wieder abgebaut werden. Trotzdem konnten sechs Standorte genehmigt und installiert werden bzw. ein vereinfachter Genehmigungsablauf daraus abgeleitet werden. Das Wind- und Ertragsmonitoring konnte nicht an allen Standorten, aufgrund technischer und zeitlicher Hürden umgesetzt werden. Im Ursprungsantrag wurde eine Visualisierung der Messdaten angegeben, diese konnte aufgrund technischer und finanzieller Hürden nicht umgesetzt werden. Informationstafeln wurden stattdessen eingesetzt.

Standortbewertungsschema: 
Im Antrag wurde eine verbesserte Standortbewertungsmethode angekündigt, welche Strömungsmuster von bspw. Hindernissen in der Stadt miteinbezieht. Diese konnte nicht direkt umgesetzt werden, da die Hauptfehlerquelle das Kartenmaterial mit den Durchschnittswindgeschwindigkeiten war. Bei geringer Vorhersagegenauigkeit konnte somit auch keine direkte Verbindung zum Einfluss von Hindernissen hergestellt werden. Jedoch wurden die Strömungsmuster in einer Entscheidungsmatrix miteinbezogen. Anhand dieser lässt sich entscheiden, ab wann eine Windmessung statt einer einfachen Standortbewertung nötig ist.

Akzeptanzumfrage: 
Die Umfrage konnte nach Plan umgesetzt werden, jedoch verzögerte sich diese, aufgrund der Probleme an den Standorten. Nach der Insolvenz wurde ein neuer Hersteller in das Projekt aufgenommen und die erste Anlage in Großschönau am 1.6.2023 installiert bzw. eine erste Umfrage Vorort durchgeführt. Anschließend wurde die Umfrage jedoch für eine größere Reichweite online weitergeführt. Schlussendlich konnten die Kriterien für die Steigerung der Akzeptanz abgeleitet werden.

	4: Insolvenz: Die Insolvenz des Kleinwindkraftlieferanten hat dem Projekt knapp zwei Jahre an Arbeit gekostet und das Budget für die Umsetzung der Anlagen stark reduziert. Folgende Umstände haben im Detail zur Verzögerung des Projekts geführt: 
- Lieferschwierigkeiten von Bauteilen für die Windkraftanlagen durch den Ukraine-Krieg.
- Finanzierungsschwierigkeiten durch die darauf folgende Teuerung.
- Mehrmalige Umplanung der Standorte aufgrund der Lieferschwierigkeiten.
- Insolvenz des Kleinwindkraftlieferanten.

Planunterlagen: Für die Genehmigung sind einige Planungsunterlagen nötig. Darunter fallen die Einreichpläne, welche einen Lageplan, eine technische Zeichnung und einen Katasterplan beinhalten. Fehlende technische Details der Anlage bzw. Maße der Anschlussflansche von Mast und Anlage haben die Erstellung der Planunterlagen für die Genehmigung teilweise stark verzögert. Die finale Erstellung der Pläne durch Drittleister hat ebenfalls zu Verzögerungen geführt.

Genehmigungsunterlagen: Einige Dokumente der Hersteller entsprachen nicht den Anforderungen für die Genehmigung, weshalb Messungen nachgeholt werden mussten, um eine Genehmigung zu bekommen. Darunter fällt beispielsweise die Schallmessung nach EN 61400-11, welche herstellerseitig nicht den Anforderungen entsprach und daher am Standort nachgeholt wurde. Des Weiteren gab es zum dynamischen Verhalten der Anlage keinen Messbericht, weshalb eine Vibrationsmessung vor Ort durchgeführt wurde.
	5: Aufgrund der Insolvenz des Projektpartners Bluepower GmbH am 2.3.2023, sind knapp 2 Jahre vergangen ohne, dass Kleinwindkraftanlagen im Projekt genehmigt und installiert wurden. Aus diesem Grund wurden folgende Änderungen angesucht:
- Verlängerung des Projektzeitraums um 1 Jahr.
                  Ursprünglicher Zeitraum: 01.09.2021 – 31.08.2024
                  Neuer Zeitraum: 01.09.2021 – 31.08.2025
- Kostenumschichtung zur Erreichung der inhaltlichen Ziele (keine Änderung der Gesamtkosten). Die Kosten blieben laut Fördervertrag wie folgt bestehen:
                  Gesamtkosten: 544.526 €
                  Geförderte Kosten: 320.903 €
- Neugestaltung der Arbeitspakete zur Erreichung der inhaltlichen Ziele.
- Abwicklung der Windkraftanlagen über einen Drittleister statt einem Projektpartner.
- Auf Wunsch des Fördergebers „Klima & Energie Fonds“ wurden statt nur einem Windkraftanlagentyp verschiedene Anlagentypen, teilweise über bestehende Anlagen in das Projekt gebracht.
- Ursprünglich war geplant mindestens 4 fixe Standorte und 5 bis 10 mobile Standorte mit einer Kleinwindkraftanlage zu bespielen. Daher sind insgesamt mindestens 9 Standorte geplant gewesen. Aus finanziellen Gründen, sind mobile Standorte nicht mehr umsetzbar gewesen und wurden durch fixe Standorte und bestehende Standorte teilweise ersetzt. Es wurden in der Restprojektlaufzeit mindestens 6 Standorte realisiert.


	2: 
	1: Intendierte Wirkungen:
- Erfolgreiche Genehmigungen von Kleinwindkraftanlagen mit dem entwickelten Genehmigungsleitfaden: Der Genehmigungsleitfaden konnte vor Projektende nicht direkt angewandt werden. Die Erfahrungen haben jedoch bei der Umsetzung geholfen. Beispielsweise konnten die Erfahrungen zur Qualität der nachträglich erstellen Messberichte zu den Schallemissionen die Verfahrensdauer beschleunigen. Solche Erfahrungen aus dem Leitfaden, können in Zukunft potenziellen Umsetzer:innen helfen. Die Reduktion der Verfahrensdauer von über sechs Monate auf zum Teil unter zwei Monate bestätigt das. Manche Änderungsvorschläge benötigen jedoch noch eine rechtlich bindende Umsetzung durch das zuständige Bundesministerium. Ein weiteres Ziel war die Reduktion von Einsprüchen bei projektfremden Genehmigungen. Dieses Ziel konnte nicht qualitativ überprüft werden, da aufgrund der geringen Marktgröße wenig Installationen in der Projektlaufzeit stattfanden.

- Seriöse Beratung durch exakte Standortbewertungen: Eine exakte Methode konnte aufgrund von Fehlerquellen beim Kartenmaterial nicht erreicht werden. Jedoch wurde eine alternative Methode entwickelt. Diese Methode konnte von einem Partner für Beratungen bereits erfolgreich eingesetzt werden.

- Bewusstsein und Akzeptanz für Kleinwindkraft erhöhen: Das Bewusstsein für Kleinwindkraft (reale Aufwände, Umweltwirkungen, etc.) und deren Herausforderungen bei der Umsetzung konnten in einigen Gemeinden (Tulln, Neulengbach, Laa a.d. Thaya, Teesdorf, …) als Vortrag vorgestellt und deren Akzeptanz gesteigert werden.

- Senkung von lokalen CO2-Emissionen um mind. 336 kg CO2-äquiv. an 6 Standorten: Für alle Standorte konnte rechnerisch eine Einsparung von 430 kg CO2-äquiv. mit allen Anlagen erreicht werden.

- Förderung eines alternativen Geschäftsfelds mit drei lokalen Unternehmen: Im Projektverlauf konnten bei fast allen Installationen mindestens drei lokale Unternehmen eingebunden werden. Darunter fallen: Bauunternehmen (Fundament), Elektriker-Unternehmen (Stromanschluss), Sachverständige (Prüfung der Unterlagen), usw.. Des Weiteren hat sich aufbauend auf den Erkenntnissen die Möglichkeit einer Schulung für Elektriker:innen ergeben.

Nicht intendierte Wirkung:
- Interesse an Projektergebnissen im Ausland: Die Ergebnisse bei der Genehmigung und zur Akzeptanz von Kleinwindkraftanlagen hat nicht nur national, sondern auch im internationalen deutschsprachigen Raum reges Interesse erfahren.


	2: Einschätzung der Situation nach Projektende:
Intendierte Wirkungen:
Die Wirkungen "Bewusstseinssteigerung" und "Senkung der CO2-Emissionen" konnten bereits im Projektverlauf durchgesetzt werden. Wenn nach Projektende durch z. B. Ministerien der geänderte Genehmigungsleitfaden übernommen und auf einschlägigen Kanälen (z. B. IG-Windkraft) veröffentlicht wird, kann davon ausgegangen werden, dass weitere Unternehmen in das Geschäftsfeld einsteigen. Aufgrund der nicht zu vermeidenden Komplexität der Kleinwindkraft und des in Österreich beschränkten Windpotenzials, wird das Geschäftsfeld aller Voraussicht nach immer noch eine Nische bleiben. Mit Unternehmen, welche den Leitfaden übernehmen, kann auch davon ausgegangen werden, dass die Standortbewertungsmethode übernommen wird und dadurch seriöse Beratung besteht.

Nicht intendierte Wirkungen:
Eine Wirkung der Ergebnisse außerhalb von Österreich war bei Projektbeginn nicht geplant, jedoch fanden speziell die Genehmigungsänderungen in Deutschland (Bundesverband Kleinwindkraft) und teilweise in der Schweiz Interesse. Es wurde in Gesprächen bekundet, dass eine im deutschsprachigen Raum einheitliche Genehmigungsstruktur sinnvoll wäre.

	4: Wirkung: erfolgreiche Genehmigung | Indikator: Dauer | Zielwert: max. 1 Monat
Die Genehmigungen konnten erfolgreich durchgeführt werden und die Dauer konnte seit der ersten Genehmigung laufend reduziert werden. Speziell die Erfahrungen für die nötigen Dokumente waren hier sehr hilfreich. Während der Genehmigungen wurden Hürden aufgezeigt und in einem Endworkshop ein Konzept zur vereinfachten Genehmigung erarbeitet. Dennoch konnte der Zielwert von einer Dauer von unter einem Monat nicht erreicht werden. Dies lag jedoch teilweise auch an den vielen beteiligten Parteien während der Genehmigung – bei weniger Entscheidungsträgern:innen ist eine Verfahrensdauer von unter einem Monat realistisch. Seitens des Herstellers ist speziell eine strukturiert geführte Genehmigungsmappe mit allen wesentlichen Dokumenten (Pläne, Zertifikate, Konformität des Wechselrichters) für jeden Anlagentyp entscheidend für eine kurze Genehmigungsdauer. Seitens der Planer:innen sind eine Checkliste der nötigen Dokumente und eine Vorabbegutachten der Gegebenheiten (Abstandsregelungen) ein Garant für eine rasche Genehmigung.

Wirkung: seriöse Beratung | Indikator: exakte Standortbewertung | Zielwert: 95% Genauigkeit
Für eine seriöse Beratung ist die Einschätzung des Windpotenzial für einen Kleinwindkraftstandort essenziell. Während des Betriebs wurden die Leistung und der Ertrag gemessen. Damit konnte das erste Konzept validiert werden. Die Genauigkeit schwankte je nach Standort zwischen über 90% bis unter 60%. Der große Prognosefehler lag beim öffentlich zugänglichen Kartenmaterial (https://globalwindatlas.info/en/). Durch eine Einteilung in komplexe (Hindernisse) und nicht komplexe (wenig Hindernisse) Standorte konnten diese groben Prognosefehler gefiltert werden. An komplexen Standorten ist ein Windmessung dringend zu empfehlen. Damit konnte die Genauigkeit von über 95% eingehalten werden. Mittlerweile wurde das öffentlich zugängliche Kartenmaterial stark verbessert. Eine Validierung hat auch an komplexen Standorten eine teilweise hohe Genauigkeit ergeben.

Wirkung: Akzeptanz für KWEA | Indikator: gesteigerte Akzeptanz | Zielwert: keine Einsprüche
Die Kriterien für hohe Akzeptanz konnten durch eine Umfrage erhoben und in Workshops mit interessierten Gemeinden veröffentlicht werden. Dabei konnten ebenfalls Unklarheiten geklärt werden. In den letzten Genehmigungen wurden diese Aspekte (Abstände, Standort) berücksichtigt. Es ergaben sich dadurch auch keine Einsprüche durch Betroffene.

Wirkung: CO2-Emissionen senken | Indikator: weniger Emissionen | Zielwert: Einsparung von 336 kg CO2 bei 6 Anlagen
Durch die Installation der Anlagen und deren Betrieb konnten pro Jahr mehr als 336 kg CO2-äquival. eingespart werden. Über alle Anlagen gerechnet ergibt sich eine Einsparung von 430 kg CO2-äquival..

Wirkung: Förderung Geschäft mit KWEA | Indikator: lokale Unternehmen | Zielwert: 3 lokale Unternehmen
Bei so gut wie allen Installationen konnten drei lokale Unternehmen eingebunden werden. Darunter fallen Bauunternehmen (Fundament), Elektriker (Netzanschluss), Statiker (Statikgutachten für Genehmigung).

	5: 
	1: Öffentliche Auflage des Genehmigungsleitfadens:
Zu Projektende konnte ein geänderter Genehmigungsleitfaden entwickelt werden. Dieser Leitfaden beinhaltet Maßnahmen zur Änderung des derzeit rechtlich gültigen Leitfadens und darauf aufbauend Ratschläge (inklusive transdisziplinäre Kriterien) für eine Beschleunigung und Vereinfachung der Genehmigung. Darunter fallen beispielsweise eine Checkliste für Planer:innen, um Genehmigungsprobleme zu vermeiden. Der Leitfaden mit den transdisziplinären Kriterien für eine beschleunigte Genehmigung, wird auf den wichtigen online-Kanälen für Kleinwindkraft (Homepage Energieforschungspark und ev. IG-Windkraft) veröffentlicht. Damit haben Planer:innen und Hersteller:innen Klarheit für deren Projekt oder Vertrieb. In der Praxis können bspw. Planer:innen aufbauend auf den Erkenntnissen Planungsfehler wie nicht einhaltbare Abstandsregeln vermeiden und eine Genehmigung schneller umsetzen. Die Änderungsvorschläge für die rechtlich bindenden Aspekte müssen jedoch noch vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie genehmigt werden. Diese wurden als Vorschlag weitergeleitet. 




	2: Einbindung von Personen in das Thema Kleinwinkraft:
Im Projektverlauf wurden sieben Experimentierräume geschaffen, wobei drei auch nach dem Projekt bestehen bleiben und gleichzeitig öffentlich zugänglich sind. An diesen kann das Thema Kleinwindkraft direkt erlebt werden und aus den Erfahrungen vom Projekt gelernt werden (Infotafel). Diese Experimentierräume ermöglichen ebenfalls eine weitere Sensibilisierung für die Technologie. Am Standort Tulln konnte schlussendlich keine Anlage installiert und der Standort TierQuarTier wurde abgebaut. 

Folgende Standorte sind nach dem Projektende zugänglich:
- Sonnenplatz Großschönau
- Wien ENERGYbase
- Teesdorf Feuerwehr



	3: Lokale Wertschöpfung und Senkung der Treibhausgasemissionen:
Bei zukünftigen Genehmigung (auch in Anlehnung an den Leitfaden), werden für die Genehmigung und den Bau lokale Unternehmen auch eingebunden werden müssen. Bei der Genehmigung sind Sachverständige aus der Region nötig (z .B.: Statikgutachten, etc.) und beim Bau werden Unternehmen für die Aufstellung benötigt (z. B.: Bauunternehmen für das Fundament, Elektriker für den Stromanschluss). Des Weiteren wird durch eine sachgemäße Standortbewertung gewährleistet, dass ausreichend Ertrag erbracht wird und damit Treibhausgasemissionen eingespart werden.


	6: - Kleinwindkrafthersteller: hier liegt oftmals wenig Vorwissen vor, weshalb eine detaillierte Erklärung der Sachverhalte vor der Genehmigung nötig ist. Des Weiteren muss abgeklärt werden ob der Hersteller alle Auflagen erfüllt, andernfalls kann es zu langen Verzögerungen kommen. Hersteller sollten daher laut dem im Projekt entwickelten Leitfaden eine Genehmigungsmappe vorweisen können. Darunter fallen Zertifizierungen der Anlage (Dauerprüfung, Schallemissionen, Vibrationsmessung, etc.), Risikobewertungen (Eisfall, Schattenwurf, etc.), Planungsunterlagen (Einreichplan, Statik, Konformitätserklärungen, etc.).

- Gemeinden: hier liegt ebenfalls teilweise wenig Vorwissen vor. Daher benötigt es weiterhin mehr Informationsveranstaltungen, um bspw. Falschinformationen aufzuklären und auf Bedenken eingehen zu können. Für Gemeinden gilt ebenfalls die Liste der Anforderungen laut Genehmigungsmappe von den Herstellern. Die Gemeinden können damit prüfen ob eine Genehmigung mit dem gewählten Produkt möglich ist. Des Weiteren ist eine Checkliste des Standorts abzuarbeiten, um z. B. Abstandsregeln vor dem Start eines Genehmigungsverfahren abzuklären. Optional sind im Genehmigungsleitfaden auch Kriterien angeführt, welche Bedenken von Anrainer:innen aufnehmen. Darunter fällt die Standortwahl und die Einbindung der lokalen Bevölkerung.

Hersteller und Gemeinden finden die Dokumente auf der Homepage des Energieforschungspark Lichtenegg (https://energieforschungspark.at/) bzw. optional ist eine Auflage auf der Homepage der IG-Windkraft geplant.

	7: Ziele:
Bei einer neuerlichen Durchführung würde das Ziel von 10 Standorten eingeschränkt werden, da das Budget für 4 fixe Standorte und 6 mobile Standorte zu klein geplant wurde. Des Weiteren wurde der logistische Aufwand bei weitem unterschätzt, weshalb wenige fixe Standorte sinnvoller sind.
Ein weiteres Ziel war die Durchführung von Windmessungen nur an wenigen ausgewählten Standorten. Für eine größere Aussagekraft würde das Konsortium diese Messungen an allen Standorten durchführen. Bei der Änderung des Projekts nach der Insolvenz von Bluepower wurde dieses geänderte Ziel verfolgt.
Beim Ziel der vereinfachten Standortbewertung würde das Konsortium ebenfalls die Urheber der online-Windpotenzialkarten zumindest als Drittleister miteinbeziehen, da damit bessere Änderungen beim Standortbewertungsverfahren eingearbeitet werden könnten.

Maßnahmen /-setzung:
Bei den Maßnahmen würde das Konsortium einen stärkeren Fokus auf die Messung legen, um den wichtigen Aspekt der Standortbewertung besser bearbeiten zu können. 

Projektteam:
Im Projektteam würde das Konsortium die Arbeiten bezüglich Standortwahl und -bewertung besser aufteilen. Hier gab es schon bei Planungsbeginn ein Ungleichgewicht.

Partner:
Beim Projektteam würde das Konsortium speziell bei Lieferanten wie Bluepower besser auf deren Verfügbarkeit von Anlagen achten, um nicht im Projektverlauf auf schwerwiegende Hindernisse wie Lieferprobleme und Insolvenzen zu stoßen. Beispielsweise könnte die Kreditwürdigkeit geprüft werden. 

Budget:
Das Gesamtbudget würde nicht geändert werden, jedoch würde das Sachbudget erhöht und der Fokus auf wenige Standorte gelegt werden. Damit könnte gesichert werden, dass jeder Standort auch zeitgerecht umgesetzt werden kann.

Logistik:
Aufgrund der Größe von Mantelturbinen würde aus logistischen Gründen (Kranmehrkosten für Montage) und damit auch aus finanziellen Gründen keine Mantelturbinen in solch einem Projekt untersucht werden.

	8: Am meisten hat das Zielindikatoren-Matrixsystem einen Beitrag zur Messung des Projektfortschritts in qualitativer und quantitativer Weise gebracht. Beispielsweise war das Ziel des Projekts die Vereinfachung der Genehmigung. Als Indikator wurde die Genehmigungsdauer zum Erfassen der Verbesserung des Ist-Standes bei Projektbeginn definiert. Hierbei konnte eine Verbesserung der Situation gemessen werden.
Die Output- und Wirkungsindikatoren waren in den Zwischenpapieren oftmals in mehreren Fragen überlappend, was oftmals zu Doppelantworten geführt hat.

	3: - Erfolgreiche Genehmigungen von Kleinwindkraftanlagen mit dem entwickelten Genehmigungsleitfaden: Der Genehmigungsleitfaden konnte im Projekt nicht direkt angewandt werden. Geplant war aus vier genehmigten Standorten einen Leitfaden abzuleiten und bei mobilen Standorten zu testen. Jedoch verzögerten sich alle Genehmigungen um 2 Projektjahre, aufgrund der Insolvenz des Kleinwindlieferanten und Projektpartners Bluepower. Aus diesem Grund musste umdisponiert werden und andere Hersteller sowie Standorte gefunden werden. Die Erfahrungen aus den ersten Genehmigungen haben jedoch bei den weiteren Genehmigungen zu einer Verfahrensbeschleunigung beigetragen.

- Seriöse Beratung von KundInnen durch exakte Standortbewertungen: Hierfür wurden die Standorte mit gängigen Methoden erstbegutachtet und das Potenzial eingeschätzt. Anschließend wurden Wind- und Ertragsmessungen während des Betriebs durchgeführt. Es hat sich gezeigt, dass die Hauptfehlerquelle die öffentlich zugänglichen Windpotenzialkarten waren. Daher wurde statt Korrekturfaktoren für Hindernisse die Bewertung der Hindernisse eingebaut. Damit konnte ein Entscheidungsleitfaden erstellt werden, ab wann eine Windmessung zwingend notwendig ist und ab wann die Einschätzung mit dem Standardbewertungsverfahren ausreichend ist. 

- Bewusstsein und Akzeptanz für Kleinwindkraft erhöhen: Die Ergebnisse aus den Genehmigungsverfahren und dem Betrieb der Anlagen, wurden interessierten Gemeinden (Tulln, Neulengbach, Laa a.d. Thaya, Teesdorf, …) als Vortrag vorgestellt. Bestehende Kritikpunkte bei der Technologie konnten teilweise geklärt werden und Unsicherheiten reduziert werden. Die Umfrageergebnisse zur Akzeptanz flossen bei diesen Vorträgen teilweise auch ein.

- Senkung von lokalen CO2-Emissionen und eine Einsparung von 336 kg CO2-äquiv. bei insgesamt 6 Anlagen: Durch die Installation der Anlagen und deren Betrieb von zumindest einem Jahr, wurde Strom in das lokale Netz eingespeist und damit fossile Quellen reduziert. Dies geschah unter der Annahme, dass beim österreichischen Strommix ca. 180 g CO2-äquiv. Emissionen pro kWh entstehen.

- Förderung eines alternativen Geschäftsfelds mit Einbindung von 3 lokalen Unternehmen: Durch die Installation konnten Unternehmen wie: Bauunternehmen (Fundament), Elektrikerunternehmen (Stromanschluss), Sachverständige (Prüfung der Unterlagen), usw. eingebunden werden. 
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